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Für die Armee.

Von Oberst-Korpskommandant Wildbolz.
Bei der so gefährlichen Grippe-Epidemie haben

unsere Truppen an der Grenzfront im Allgemeinen
ihre Pflicht getan, ihre Maßnahmen waren zweck-
zweekmäßig, ihr Geist und ihr Zusammenhalt gut
und ihre Organisation hat sich bewährt.

Nur da, wo man das Vorhandene nicht seinem
vollen Werte nach eingeschätzt und beigezogen hatte,
wo man der durch die Epidemie geschaffenen ganz
neuen Situation sich nicht recht fügen wollte und
bei einzelnen improvisierten unter besonders
ungünstigen Verhältnissen gestandenen Formationen
nahm die Grippe kurze Zeit bedenkliche Formen an.

In dem, was z. B. in der ersten Division, vom
Divisionär bis zum letzten Krankenwärter, in
hingebender Zusammenarbeit getan wurde, erblicke
ich ein schönes Beispiel treu-eidgenössischen
Handelns, wie es in guter Zeit Sitte geworden war
und uns vorwärts geführt hat.

Es ist vielerorts so gegangen.
Ich wiederhole, man gab und gibt sich im Volke

kaum von dem Eechenschaft, was geleistet werden
mußte. — Gerade das Gegenteil mußte geschehen
von dem, was im Kriege vorgesehen ist: Dort wird
Alles nach rückwärts in das ruhige, bereite,
ressourcenreiche Hinterland abgeschoben. — Jetzt
mußte, weil man nicht evakuieren durfte, Alles
nach vorne gebracht und im ressoureenarmen, durch
die Truppen belegten Gebiet vorne eingerichtet
werden und es handelte sich um Einrichtungen,
die oft 50 % des Truppenbestaudes betrafen.

Den s. Z. vom Armeearzte wiederholt gestellten
Anträgen auf weitern Ausbau der materiellen sanitären
Bereitschaft wird allerdings in ihrem vollen Umfang
entsprochen werden müssen. — Es sind das
Sicherungsmaßnahmen, welche unter Umständen auch
der Zivilbevölkerung bei einer großen gesundheitlichen

Krise zum Nutzen gereichen könnten.

Nötig erscheint mir ferner eine vermehrte
Bereitstellung von wirklich durchgebildetem
männlichem und weiblichem Hilfspersonal für die
Sanitätsanstalten hinterer Linie.

Genügend weibliche Kräfte würden sich wohl
auf dem Wege der Freiwilligkeit für diese Aufgabe
gewinnen lassen.

Als männliches Hilfspersonal könnten vielleicht
gewisse Kategorien bedingt Diensttauglicher, welche
bis jetzt dienstfrei waren, einer entsprechenden

ersten Ausbildungs- und dann regelmäßigen
Wiederholungsübungen unterzogen und zu zweckmäßigen
Gruppierungen organisiert werden.

Das sind Fragen, die wir unbedingt eingehend
prüfen und deren Lösung man an die Hand nehmen
sollte.

Wir dürfen vor bezüglichen Kosten nicht
zurückschrecken.

Aber die große Katastrophe, welche über uns
gegangen ist, muß dazu helfen, daß man nun auch
den Komplikationen energisch zu Leibe geht, von
welchen ich in No. 34 vom 24. August der „Allg.
Schweiz. Militärzeitung" sprach und welche den
Gang unseres Heeres-Mechanismus schädigen.

Weil aber solche Eeformen vielfach alte, liebe
Eoutine betreffen, so dürfte es Mühe kosten, sie
in Gang zu bringen. — Es verhält sich da ganz
gleich wie mit den Reformen in der Bundesverwaltung

und bei den Bundesbahnen.
Allen diesen Reformen liegen ja eigentlich die

gleichen Gedanken zugrunde :

Es handelt sieh um den Kampf gegen die
Dualismen und die viel zu häufigen und alle
möglichen Rücksichten erfordernden schwerfällig machenden,

frohes Handeln hemmenden Koordinationen.
Es handelt sich darum, scharfe Verantwortungen

zu schaffen, die nicht Einer dem Andern zuschieben
kann und die nicht auf dem breiten und
vielhöckerigen Rücken von Kommissionen und
Kollegien ruhen, der weich nachgibt, sobald man darauf
fest etwas abstellen will.

Schwere Verantwortungen müssen — gerade weil
sie schwer lasten ¦— von Einzelnen getragen, sie
dürfen nicht auf mehrere Koordinierte verteilt
werden, sofern dies irgend vermieden werden kann.

Wirkliche Verantwortung ist allerdings nur möglich,

wenn ihrem Träger auch weitgehende
Kompetenzen und möglichst freie Verfügung über
Personal und Kredite eingeräumt sind.

Der Einwand, die Demokratie vertrage das nicht,
ist hinfällig. Die Demokratie kann, soll und muß
delegieren. Auch die Landsgemeinde „regiert" nicht.

Die Demokratie setzt ihr Vertrauen in Männer,
welche in ihrem Auftrage die Gewalt ausüben,
regieren.

Hinter dieser Regierung steht dann aber nicht
der Monarch, hinter ihr steht das Volk.
Vertrauen geht gegen Vertrauen
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